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Kapitel 1: Einleitung

Im September 2014 veröffentlichte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) eine Studie, in der die Gewerkschaft die Mitbestimmungsrechte im kirch-
lichen und staatlichen Betriebsverfassungs- beziehungsweise Mitarbeitervertre-
tungsrecht miteinander verglich. Gleich zu Beginn dieser Veröffentlichung stel-
len die AutorInnen fest, dass es keineswegs selbstverständlich gewesen sei, »dass
die Kirchen und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen nicht dem Be-
triebsverfassungsgesetz unterliegen«1, sondern dass dies das Ergebnis »einer in-
tensiven Lobbyarbeit«2 gewesen wäre, die letztlich bei den Verhandlungen um
das 1952 in Kraft getretene Betriebsverfassungsgesetz dazu geführt hatte, dass
die Religionsgemeinschaften von der Adenauer-Regierung aus dem Geltungsbe-
reich des staatlichen Betriebsverfassungsrechts ausgeklammert wurden.

Die Ausklammerung war jedoch, wie bereits Martin Bauersachs 1969 fest-
stellte, für den Gesetzgeber nur deshalb vertretbar gewesen, weil man im dafür
zuständigen Ausschuss den Eindruck gewonnen hatte, »auch bei den Religions-
gemeinschaften bemühe man sich um eine dem sozialen Gedanken der Mitbe-
stimmung wie der Eigenart des kirchlichen Dienstes gerecht werdende Ordnung
der Betriebsverfassung«3. Dass dies seitens des Gesetzgebers auch erwartet wur-
de, kommt auch in dem die Kirchen betreffenden Paragraphen des 1955 in Kraft
getretenen Personalvertretungsgesetzes zum Ausdruck, in dem es heißt:

»Dieses Gesetz findet keine Anwendung für Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und
erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; ihnen bleibt die selbständige
Ordnung eines Personalvertretungsrechtes überlassen.«4

Insbesondere das mit dieser Freistellung verbundene Versprechen der Kirchen,
»allen berechtigten sozialen Anforderungen gegenüber den bei ihr Beschäftig-

1 B B -C /M G : Kirchliche Mitbestimmung im Ver-
gleich: BetrVG – MVG/EKD – MAVO, Berlin 2014, S. 4.

2 Ebd., S. 5.
3 M B : Die Beteiligung der kirchlichen Mitarbeiter an der Gestaltung

kirchlicher Ordnung in den deutschen evangelischen Landeskirchen und ihren Zusammen-
schlüssen. Unter besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Dienst- und Arbeitsrechtes, Köln
1969, S. 44. Siehe dazu auch R B : Betriebliche Mitbestimmung im kirchlichen
Dienst. Arbeitsrechtliche Probleme der kirchlichen Mitarbeitervertretungsordnungen, König-
stein/Ts. 1982, S. 43 f.

4 § 96 Personalvertretungsgesetz (PersVG).
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ten in vollem Umfange nach[zu]komm[en]«5 und ihre Arbeitnehmer damit dem
allgemein gültigen staatlichen Betriebsverfassungsrecht weitgehend gleichzustel-
len,6 ist aus Sicht der Gewerkschaften und hier vor allem der ÖTV, der Vorgänger-
institution von ver.di, nicht eingelöst worden.7 Dies bot der Gewerkschaftsseite
immer wieder Anlass, die Ausnahmeregelungen für die Religionsgemeinschaften
oder zumindest für Teile der ihnen zugehörigen Einrichtungen, insbesondere aus
Diakonie und Caritas, in Frage zu stellen. Zudem wurde seither nicht nur von ge-
werkschaftlicher Seite, sondern auch durchaus aus den Kirchen selbst heraus, die
Frage aufgeworfen, ob die alsDritterWeg8 bezeichnete Sonderstellung der Bezie-
hungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite beziehungsweise Dienst-
geber und Dienstnehmerseite reformbedürftig wäre.9 Diese Frage zu beantworten
kann und soll nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, doch in Bezug auf die
Mitbestimmungsdebatte innerhalb der Evangelischen Kirche, die sich sowohl auf
den Prozess der Entstehung des Dritten Weges als auch auf die öffentliche Posi-
tionierung der Evangelischen Kirche zur Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Allgemeinen bezieht, wird eine Diskrepanz deutlich, die es

5 H B : Brief an den Bundesarbeitsminister Anton Storch (EZA 99/147), 12.
Juni 1950.

6 Vgl. T J : Vom »Gotteslohn« zum »Dritten Weg«. Zur Vorgeschichte
und Verabschiedung der kirchlichen Arbeitsrechtsregelungsgesetze, in: A H
u. a. (Hrsg.): Abschied von der konfessionellen Identität? Diakonie und Caritas in der Moder-
nisierung des deutschen Sozialstaats seit den sechziger Jahren, Stuttgart 2012, S. 295–313, hier
S. 296.

7 Siehe hierzu B -C /G : Kirchliche Mitbestimmung (2014) und
J D : Das Mitarbeitervertretungsrecht im Bereich der Evangelischen Kirche,
Stuttgart 1986, S. 35.

8 Der sogenannte Dritte Weg der Kirchen bezeichnet im Arbeitsrecht eine Abgrenzung ge-
genüber dem Ersten Weg, der durch die einseitige patriarchalische Festsetzung der Arbeitsbe-
dingungen durch die Arbeitgeberseite definiert ist, und dem Zweiten Weg, der die Aushandlung
der Arbeitsbedingungen über das Tarifvertragssystem meint. Die Aushandlung der Arbeitsbe-
dingungen erfolgt auf demDritten Weg – zumindest in der Theorie – »friedlich und vernünftig«
(H L : Ist der »dritte Weg« der Kirchen gerecht?, in: A F u. a. (Hrsg.):
Arbeit – ein Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit, Münster 2012, S. 183–200, hier S. 183) in
Arbeitsrechtlichen Kommissionen. Laut Hermann Lührs ist die Rede vom Ersten, Zweiten und
Dritten Weg jedoch irreführend, da es in Deutschland seit Inkrafttreten des Grundgesetzes von
wenigen Ausnahmen abgesehen keine einseitige Bestimmung der Arbeitsbedingungen durch
den Arbeitgeber und ohne Verhandlungs- und Vertragsgrundlage und damit keinen Ersten Weg
mehr gäbe. Vielmehr seien Arbeitsverhältnisse stets Vertragsverhältnisse, auch wenn beispiels-
weise bei Hoheitsverhältnissen, wie bei den Beamtinnen und Beamten, Sonderregelungen exis-
tieren. Vgl. ebd., S. 183 ff.

9 Zu nennen wären hier vor allem die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten des Ar-
beitsrechtlers Hermann Reichold (so zum Beispiel der von ihm herausgegebene Sammelband
H R (Hrsg.): Reformbedarf im Mitarbeitervertretungsrecht. Kirchliche Mit-
bestimmung im ständigen Wandel, Münster 2016) und des Politikwissenschaftlers Herrmann
Lührs, der selbst als Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKD fungierte (L :
Weg (2012)).
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zumindest zu erklären gilt. Diese Diskrepanz bezieht sich vor allem darauf, dass
die Sonderstellung der Kirchen und die damit verbundenen Vorwürfe, den kirchli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden weniger Mitbestimmungsrechte
zugestanden als den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im weltlichen Be-
reich, in einem Widerspruch zu der vor allem seitens kirchlicher Autoren häufig
betonten progressivenGrundeinstellung der EvangelischenKirche zur Arbeitneh-
mermitbestimmung, die, wenn auch verhalten, auch in den öffentlichen Positio-
nierungen der Kirche zu dieser Frage zum Ausdruck käme, steht.10

Dieser Widerspruch ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass sich so-
wohl die Evangelische als auch die Katholische Kirche in der Mitbestimmungs-
frage zugleich als ethische Instanz, die zu einem gesellschaftlich wie ethisch so
relevanten Thema nicht schweigen konnten, wie auch als damals wie heute gro-
ße Arbeitgeber verstanden. Zu Beginn der 2010er Jahre waren zusammen et-
wa 1,3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst be-
schäftigt, von denen etwa 1,2 Millionen in den Bereichen der Diakonie und
Caritas und lediglich 100.000 in der öffentlich-rechtlich verfassten Kirche tä-
tig waren.11 Die Ambivalenz der kirchlichen Position wird insbesondere im Ver-
lauf der seit Kriegsende 1945 und dem Erlass des Mitbestimmungsgesetzes von
1976 geführten Debatten und vor allem vor dem Hintergrund der entsprechenden
Gesetzgebungs- und Novellierungsprozesse deutlich. Hinzu kommt, dass in der
Evangelischen Kirche, und um die soll es in dieser Arbeit primär gehen, antimo-
derne Haltungen, die auf einem traditionell autoritärem und obrigkeitsbezogenen
Denken begründet und mit einer enormen Skepsis sowohl gegenüber der Demo-
kratie als auch der Gewerkschaftsbewegung verbunden waren, auch nach dem
Krieg vielfach fortbestanden.12

Die Auseinandersetzungen der Evangelischen Kirche mit der Arbeitnehmer-
mitbestimmung sowohl im Allgemeinen wie auch in Bezug auf ihre eigene Mit-
arbeiterschaft im Besonderen gibt somit insbesondere in der Gegenüberstellung
dieser beiden Facetten derMitbestimmungsdebatte nicht nur einen Einblick in die
innerkirchlichen Wandlungsprozesse und Beharrungstendenzen seit dem Kriegs-
ende, sondern auch in die damit verbundenen Fragen nach dem Demokratiever-
ständnis innerhalb des Protestantismus und dem sich wandelnden Verhältnis der
Evangelischen Kirche zu den Gewerkschaften und zur Sozialdemokratie. Die

10 Martin Bauersachs konstatierte in seiner 1969 veröffentlichten Dissertationsschrift über
die Mitbestimmungsmöglichkeiten der kirchlichen Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche
diesbezüglich, dass die Evangelischen Landeskirchen an Glaubwürdigkeit verlören, »wenn sie
auf der einen Seite für den weltlichen Raum soziale Ordnungen forderten [z.B. in der Ratserklä-
rung auf dem Essener Kirchentag 1950, Anm.d.V.], auf der anderen Seite jedoch für den eigenen
Bereich das Recht für sich in Anspruch nähmen, sich weniger sozial zu verhalten, als sie es von
den Arbeitgebern im weltlichen Bereich verlangen« (B : Beteiligung (1969), S. 8).

11 Vgl. B -C /G : Kirchliche Mitbestimmung (2014), S. 3. Ähnliche
Zahlen auch bei L : Weg (2012), S. 183 f.

12 Vgl. C T : Ein heißes Eisen. Zur Entstehung des Gesetzes über die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer von 1976, Bonn 2017, S. 86.
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Mitbestimmungsdebatte, die durch die jeweiligen Gesetzgebungsprozesse zu Be-
ginn der 1950er und 1970er Jahre einige tiefgreifende Zäsuren erfuhr, eignet sich
besonders gut, um sowohl die Vielschichtigkeit der Einflusswege protestantischer
Akteure auf gesellschaftspolitisch relevante Fragen, die sich zugleich in kirchli-
chen Stellungnahmen, theologischen Debatten und juristischen Auseinanderset-
zungen spiegeln, als auch die Veränderungen und Kontinuitäten in den Argumen-
tationslinien aufzuzeigen. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit zum einen anhand
der offiziellen Stellungnahmen der Evangelischen Kirche zur Arbeitnehmermit-
bestimmung und zum anderen auf der Basis der verschiedenen Gesetzgebungs-
prozesse erfolgen. Damit versteht sich die Arbeit zugleich als ein Beitrag zur Ge-
schichte des Protestantismus und seines Einflusses auf die ethischen Debatten in
der alten Bundesrepublik zwischen 1949 und 1989 sowie zur Entwicklung des
kirchlichen Arbeitsrechts aus einer historischen Perspektive.13 Dabei soll auch
ein Blick auf die Vielschichtigkeit der kirchlicherseits geführten Argumentation
in geworfen werden, die für die Befürworter und Gegner des Dritten Weges von
Bedeutung ist und die rückblickend wie aktuell vielfach nur verkürzt dargestellt
wird.

A. Zum Stand der Forschung

Die Frage nach der betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist in den Publikationen gerade nach 1945
immer wieder erörtert und die damit einhergehende Debatte zeitgenössisch breit
begleitet worden. Zumeist ist dies in Form von Analysen imAuftrag der verschie-
denen Interessengruppen geschehen, die auf diese Weise Einfluss auf die Argu-
mentation und den Verlauf der Debatte genommen haben oder zu nehmen such-
ten.14 Des weiteren sind gerade in Bezug auf die im Kontext der Mitbestimmung

13 Die Arbeit entstand im Rahmen der interdisziplinären DFG-Forschergruppe Der Protes-
tantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik Deutschland 1949–1989, in der in ver-
schiedenen Einzelstudien die komplexen Verflechtungen zwischen dem Protestantismus auf der
einen und der Gesellschaft auf der anderen Seite aus sozialwissenschaftlicher, theologischer und
geschichtswissenschaftlicher Perspektive im Zeitraum der Bonner Republik untersucht wurden
(Vgl. C A /R A : Vorwort, in: . (Hrsg.): Aus Verantwortung.
Der Protestantismus in den Arenen des Politischen, Tübingen 2019, S. V). Einen Überblick über
die Arbeit der Forschergruppe geben unter anderem die beiden in diesem Kontext entstandenen
Sammelbände (Vgl. .: Zur Erforschung des Protestantismus in den ethischen Debatten der
Bundesrepublik, in: . (Hrsg.): Teilnehmende Zeitgenossenschaft. Studien zum Protestantis-
mus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik 1949–1989, Tübingen 2015, S. 3–12 und
C A u. a. (Hrsg.): Aus Verantwortung. Der Protestantismus in den Arenen des
Politischen, Tübingen 2019).

14 Hier sind vor allem die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände zu nennen, die über ent-
sprechende Publikationen immer wieder in die bereits kurz nach Kriegsende einsetzende De-
batte über die Mitbestimmung eingegriffen haben.
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seit 1951 entstandenen Gesetze immer wieder Kommentare, Durchführungsbe-
stimmungen und arbeitsrechtliche Handbücher und Empfehlungen erschienen.15
Hinzu kommt eine Vielzahl wirtschaftswissenschaftlicher Studien und Stellung-
nahmen, die sich vor allem mit der Frage befassen, welche Auswirkungen das
Mitbestimmungsrecht für den Betrieb und die nationale Wirtschaft besitzt.16 Ei-
ne Angabe auch nur der wichtigsten Publikationen in diesem Bereich würde den
Rahmen dieses kurzen Forschungsüberblicks bereits sprengen und würde zudem
auch an dem zu besprechenden Thema vorbei gehen.17

15 Hier vor allem der 1952 von Karl Fitting erstmals herausgegebene und dann immer wieder
überarbeitete Kommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, an dessen Erarbeitung Fitting feder-
führend beteiligt gewesen war. Die aktuelle Auflage (28.) erschien im Jahr 2016. Vgl. K
F u. a.: Betriebsverfassungsgesetz: Handkommentar, 28. Auflage, München 2016.

16 Ein Überblick über diese in der Regel empirischen Studien findet sich für die Zeit zwi-
schen 1950 und 1980 in H D : EmpirischeMitbestimmungsforschung: Eine kri-
tische Auseinandersetzung mit Methoden und Resultaten, Frankfurt am Main 1983. Diefenba-
cher stellte hier fest, dass die Mitbestimmungsuntersuchungen in den 1950er Jahren einen we-
sentlichen Teil der industriesoziologischen beziehungsweise großangelegten empirischen For-
schung ausmachen, da seit 1950 de facto jährlich mindestens eine Studie zu diesem Thema er-
schien. Er stellt aber auch heraus, dass diese häufig kaum Beachtung fänden. Vgl. ebd., S. 45 ff.
Ausnahmen wären hierbei lediglich die häufig sehr kritisch diskutierten Großuntersuchungen
(hier vor allem die Arbeit der von Bundeskanzler Kiesinger in seiner Regierungserklärung vom
13. Dezember 1966 angekündigten und am 24. Januar 1968 konstituierten »Sachverständigen-
kommission zur Auswertung der bisherigen Erfahrungen bei derMitbestimmung« unter Leitung
Kurt Biedenkopfs (»Biedenkopf-Kommission«, vgl. K H B :Mitbestimmung:
Beiträge zur ordnungspolitischen Diskussion, Köln 1972) sowie der von Dorothea Brinkmann-
Herz durchgeführten Studie »über die Eignung des Aufsichtsrates als Instrument der Arbeitneh-
mermitbestimmung« von 1972 (Vgl. D B -H : Entscheidungsprozesse in
den Aufsichtsräten der Montanindustrie: Eine empirische Untersuchung über die Eignung des
Aufsichtsrates als Instrument der Arbeitnehmermitbestimmung, Berlin 1972).

17 Eine 1955 – das heißt im Kontext der Auseinandersetzungen um das Betriebsverfassungs-
(1952) und vor allem Personalvertretungsgesetz (1955) – vom arbeitgebernahen Deutschen In-
dustrieinstitut (DI) (heute: Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (IW)) herausgegebene Bi-
bliographie zur Mitbestimmung und Betriebsverfassung verzeichnete bereits mit Stand vom 31.
Dezember 1954 insgesamt 6.873 Monographien, Aufsätze, Stellungnahmen und Drucksachen.
Darunter neben Veröffentlichungen zur historischen Entwicklung und internationalen Verglei-
chen allein 4.862 Schriften zum Thema Mitbestimmung und Betriebsverfassung von 1945 bis
1954 in Deutschland – inklusive 24 beziehungsweise 88 Publikationen zur Lage im Saargebiet
beziehungsweise in der SBZ (Vgl. A H -R : Bibliographie zur Mitbestim-
mung und Betriebsverfassung, Stand vom 31. Dez. 1954, Köln 1955). Eine erweiterte Ausgabe
dieser Bibliographie, die 1963 mit dem Stand vom 31. Dezember 1961 ebenfalls vom DI her-
ausgegebenwurde, umfasst bereits zusammengenommen 9.633 Publikationen unterschiedlicher
Art und Umfangs (Vgl. D I : Bibliographie zur Mitbestimmung und
Betriebsverfassung, Stand vom 31. Dez. 1961, Köln 1963). Dass auch diese Bibliographien als
unvollständig angesehen werden müssen, zeigt dass beispielsweise allein in dem den Kirchen
gewidmeten Abschnitt einige Veröffentlichungen zur Frage des Mitbestimmungsrechtes nicht
zu finden sind. So unter anderem: O H : Mitbestimmung in der Kirche? – Son-
derdruck, in: Informationsblatt für die Gemeinden in den niederdeutschen lutherischen Landes-
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Gegenüber diesem umfangreichen, vor allem als Quellenverzeichnis anzuse-
henden, Korpus von Veröffentlichungen und der breiten Forschungsliteratur aus
demBereich der Sozial- und Politikwissenschaften, die sich derMitbestimmungs-
frage bereits in den frühen 1950er Jahren in einer Vielzahl von Einzelstudien an-
nahmen,18 sind allgemeine historische Abhandlungen zurMitbestimmungsdebat-
te relativ selten und in der Regel älteren Datums. So sind für die Geschichte der
Mitbestimmung vor 1933 vor allem die Arbeiten von Hans Jürgen Teuteberg19,
Erich Potthoff20 undWerner Plumpe21 sowie der geschichtliche Abriss von Hans-
Joachim Bieber22 bis heute einschlägig.23 Für die Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg sind neben einer Reihe von regionalen Einzelstudien24 vor allem die Arbei-
ten zur Auseinandersetzung um die Montanmitbestimmung in den frühen 1950er

kirchen 2.13 (1953), F K :Mitbestimmung in derWirtschaft, in: Stimme der
Gemeinde 2.6 (1950), S. 5–6 oder O F : Mitbestimmung durch Selbstverwal-
tung, in: Stimme der Gemeinde 4.3 (1952), S. 85–90. Da die genannten Veröffentlichungen alle
rein kirchlichen Publikationsorganen entstammen, liegt die Vermutung nahe, dass die Heraus-
geber der Bibliographien diese Zeitschriften vernachlässigten, da man in ihnen wohl nur wenige
thematisch passende Beiträge erwartete. Dies erscheint jedoch wenig plausibel, da andere kirch-
liche Zeitschriften (so z.B. die Junge Kirche oder die Zeitschrift für evangelische Ethik (ZEE))
durchaus betrachtet wurden. Dass man die Kirchen selbst sehr wohl als Stimmen in dieser De-
batte ernst nahm, zeigt sich zudem darin, dass man ihnen wie bereits erwähnt einen eigenen
Abschnitt widmete.

18 Einen Überblick über den Forschungsstand und eine entsprechende inhaltliche Einord-
nung auf diesen Gebieten, in denen vor allem Fragen nach den Auswirkungen und Effekten
der praktizierten Mitbestimmungsregelungen gestellt werden, gibt T : Ein heißes Eisen
(2017), S. 38 ff.

19 Vgl. H J T : Geschichte der industriellen Mitbestimmung in Deutsch-
land: Ursprung und Entwicklung ihrer Vorläufer im Denken und in der Wirklichkeit des 19.
Jahrhunderts, Tübingen 1961.

20 Vgl. E P : Zur Geschichte der Mitbestimmung, in: E P /O
B /H D (Hrsg.): Zwischenbilanz der Mitbestimmung, Tübingen 1962,
S. 1–54.

21 Vgl. W P : Betriebliche Mitbestimmung in der Weimarer Republik: Fallstu-
dien zum Ruhrbergbau und zur chemischen Industrie, München 1999.

22 Vgl. H -J B : ZwischenKasernenhof und Rätesystem: Der schwierigeWeg
zu gesetzlichen Regelungen industrieller Mitbestimmung in Deutschland vom 19. Jahrhundert
bis 1933, in: H G N (Hrsg.): Perspektiven der Mitbestimmung, Marburg 1999,
S. 11–125.

23 Daneben sei noch auf die eher soziologisch orientierte Arbeit von Siegfried Braun, Wil-
helm Eberwein und Jochen Tholen verwiesen (Vgl. S B /W E /
J T : Belegschaften und Unternehmer: Zur Geschichte und Soziologie der deut-
schen Betriebsverfassung und Belegschaftsmitbestimmung, Frankfurt am Main 1992).

24 Hier seien beispielhaft erwähnt: P B : Betriebsräte, Neuordnungsdiskussion
und betriebliche Mitbestimmung 1945–1948. Das Beispiel Bremen, in: IWK 20.2 (1984),
S. 156–201 und G M :Mitbestimmung in der Nachkriegszeit: Britische Besatzungs-
macht, Unternehmer, Gewerkschaften, Düsseldorf 1987.



A. Zum Stand der Forschung 7

Jahren von Erich Potthoff25 und Gloria Müller26 sowie Eberhard Schmidts Unter-
suchung zur Entstehung des Betriebsverfassungsgesetzes von 195227 bedeutsam.

In Bezug auf die Frage nach der Bedeutung des Protestantismus für die Ent-
wicklung der Mitbestimmungsdebatte in Deutschland – insbesondere für die Zeit
nach Ende des Zweiten Weltkriegs – sind neben einer Reihe kleinerer Veröffent-
lichungen vor allem die Arbeiten von Traugott Jähnichen28 und Günter Brakel-
mann29, die jedoch vor allem die Anstöße aus der evangelischen Sozialethik und
weniger den konkreten juristischen und politischen Weg der Auseinandersetzung
im Blick haben, von Bedeutung. Hierbei fällt darüber hinaus auf, dass die Ar-
beiten zum Thema Mitbestimmung und Kirche in der Regel entweder von Ge-
werkschaftlern oder von dem Protestantismus institutionell verbundenen Akteu-
ren verfasst und in ihren jeweiligen Verlagen, also entweder BUND-Verlag oder
Verlag des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD (SWI) publiziert wurden.30

25 Vgl. E P : Der Kampf um die Montan-Mitbestimmung, Köln-Deutz 1957.
26 Vgl. G M : Strukturwandel und Arbeitnehmerrechte: Die wirtschaftliche Mit-

bestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie 1945–1975, Essen 1991.
27 Vgl. E S : Die verhinderte Neuordnung 1945–1952, 5. Auflage, Frankfurt

am Main 1974.
28 Hier vor allem die Folgenden: T J : Vom Industrieuntertan zum Indus-

triebürger: Der soziale Protestantismus und die Entwicklung der Mitbestimmung (1848–1955),
Bochum 1993, .: Die Mitbestimmungsfrage im Dialog der Kirche und Gewerkschaften,
in: H W. J (Hrsg.): Kirche und Gewerkschaften im Dialog, Bd. 1: Mitbestim-
mungsdiskussion und Ansätze kritischer Solidarität, Bochum 1987, S. 21–37, .: Patriar-
chalismus – Partnerschaft – Partizipation: Ein Überblick über die Mitbestimmungsdiskussion
in der evangelischen Sozialethik, in: F A /F S (Hrsg.): Sozialer Protes-
tantismus und Gewerkschaftsbewegung, Köln 1994, S. 271–287 und .: Partnerschaft oder
Partizipation: Protestantische Impulse zur Diskussion um die Mitbestimmung, in: H G
N (Hrsg.): Perspektiven der Mitbestimmung, Marburg 1999, S. 127–150.

29 Vgl. G B :Mitbestimmung amEnde?KritischeAnmerkungen nach dem
Mitbestimmungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, in: T S (Hrsg.): Christ-
liche Wirtschaftsethik vor neuen Aufgaben, Zürich 1980, S. 295–321.

30 Zu nennen wäre hier vor allem die von Alfred Christmann und Otto Kunze 1964 herausge-
gebene Studie, die auch die einschlägigen protestantischen und katholischen Stimmen berück-
sichtigte (Vgl. A C /O K (Hrsg.): Wirtschaftliche Mitbestimmung im
Meinungsstreit, Köln 1964). Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, dass seit den 1960er
Jahren immer wieder Sammelbände – vor allem des gewerkschaftsnahen Bund-Verlages – er-
schienen, die das Thema Mitbestimmung als Ansatz »kritischer Solidarität« (H W. J -

(Hrsg.): Kirche und Gewerkschaften im Dialog, Bd. 1: Mitbestimmungsdiskussion
und Ansätze kritischer Solidarität, Bochum 1987) zwischen Kirche und Gewerkschaft behan-
deln oder gar in den Mittelpunkt stellen und an welchen sich zum Teil sowohl Gewerkschaftler
als auch Personen aus dem Umfeld des institutionalisierten Protestantismus – hier vor allem
des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (SWI) – be-
teiligten. Zu erwähnen seien hier vor allem K N /R B (Hrsg.): Gewerk-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft: Beiträge zu wirtschaftlichen und sozialen Gegenwartsfragen,
Köln 1963, F A /F S (Hrsg.): Sozialer Protestantismus und Gewerk-
schaftsbewegung: Kaiserreich, Weimarer Republik, Bundesrepublik Deutschland, Köln 1994



8 Kapitel 1: Einleitung

Ein großer Teil der diesbezüglichen Publikationen entstammt demnach den bei-
den an der Auseinandersetzung maßgeblich beteiligten Seiten.

Dies soll die darin erbrachten Leistungen nicht schmälern, zeigt aber auch, dass
sich die Beschäftigung mit dem Thema vor allem auf jene institutionellen Kreise
konzentriert, die gerade nach 1945 auch aktiv an den damit verbundenen Ausein-
andersetzungen teilgenommen haben. Daher ist wohl Werner Plumpes allgemei-
ner Feststellung zuzustimmen, in der er noch 1994 betonte, dass »die bisherigen
Untersuchungen zur Geschichte von Betriebsverfassung und betrieblicher Mitbe-
stimmung [...] bislang wenig dazu beigetragen [hätten], daß die Mitbestimmung
aus der ›politischen Diskussion‹ herauskam und ihr praktischer Stellenwert in den
Vordergrund gerückt wurde«31. Vielmehr, so schreibt er weiter, blieben die Ana-
lysen weitgehend auf einer programmatischen Ebene. Daran hat sich vor allem
im Hinblick auf die Frage nach dem protestantischen Beitrag zur Mitbestimmung
kaum etwas geändert, denn seit den 1990er Jahren fand das Thema nur wenig
Beachtung in der Wissenschaft. So geht beispielsweise die jüngst erschienene
Studie von Christian Testorf zur Entstehung des Gesetzes über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer von 1976 zwar auf die Rolle der Kirchen in dieser Frage
ein, widmet diesen jedoch insgesamt nur wenig Raum und geht daher in diesem
Punkt über die veröffentlichten Positionen einiger weniger vorhergehender Stu-
dien nicht hinaus.32

B. Fragestellung und Vorgehensweise

»Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und
erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform.« (§ 81, 2 BetrVG (1952), heute
§ 118)

und H G N (Hrsg.): Perspektiven der Mitbestimmung: Historische Erfahrun-
gen und moderne Entwicklungen vor europäischem und globalem Hintergrund, Marburg 1999.
Der vonHarryW. Jablonowski unter demTitel »Kirche undGewerkschaften imDialog« heraus-
gegebene zweibändige Sammelband enthält hingegen ausschließlich Beiträge von Mitarbeitern
des SWI.

31 Vgl. W P : »Liebesbotschaft gegen Klassenkampf«? Christliche Gewerk-
schaft und betriebliche Mitbestimmung in der Weimarer Republik, in: F A /
F S (Hrsg.): Sozialer Protestantismus und Gewerkschaftsbewegung, Köln 1994,
S. 149–171, hier S. 151. Plumpe verweist hier auf die älteren Arbeiten von Otto Neuloh (O
N : Die deutsche Betriebsverfassung und ihre Sozialformen bis zur Gegenwart, Tübin-
gen 1956), Hans Jürgen Teuteberg (T : Geschichte der industriellen Mitbestimmung
(1961)) und Bernhard Muszynski (B M : Wirtschaftliche Mitbestimmung
zwischen Konflikt- und Harmoniekonzeptionen: Theoretische Voraussetzungen, geschichtli-
che Grundlagen und Hauptprobleme der Mitbestimmungsdiskussion der BRD, Meisenheim am
Glan 1975).

32 Vgl. T : Ein heißes Eisen (2017).
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Mit dieser Bestimmung des Betriebsverfassungsgesetzes, die in nahezu wort-
gleicher Formulierung auch im Personalvertretungsgesetz von 1955 (§ 96, heute
§ 112 BPersVG) enthalten ist und die in den seither erfolgten Novellierungen
dieser Gesetze lediglich redaktionelle Anpassungen erfahren hat, werden die Re-
ligionsgemeinschaften und somit auch die Evangelische Kirche und die ihr an-
geschlossenen Einrichtungen der Diakonie aus dem Geltungsbereich des staatli-
chen Betriebsverfassungsrechts ausgenommen. Dass diese Ausnahmeregelungen
zustande kamen, war nicht zuletzt das Ergebnis einer langwierigen politischen
Arbeit evangelischer Akteure, denen es aufgrund der besonderen Rahmenbedin-
gungen gelang, eine institutionelle Sonderstellung der Kirchen mit dem Verweis
auf die Besonderheit des kirchlichen Arbeitsdienstes sowie die deutsch-deutsche
Kircheneinheit zu begründen.

Diesen Erfolg lobbyistischer Bemühungen hat einerseits der kirchen- und re-
ligionskritische Politikwissenschaftler Carsten Frerk aufgezeigt.33 Seine Studie
greift jedoch dahingehend zu kurz, als dass er den Fokus allein auf die erfolg-
reiche Intervention der Kirchen bei den Verhandlungen um das Betriebsverfas-
sungsgesetz in den früher 1950er Jahren legt und sich dabei erstens nur auf weni-
ge Momente dieses langanhaltenden politisch-juristischen Prozesses konzentriert
und zweitens die öffentliche Dimension der kirchlichen Stellung in der Mitbe-
stimmungsfrage und die damit zusammenhängende Dichotomie der kirchlichen
Position in der Mitbestimmungsdebatte allgemein vollkommen außer Acht lässt.

Andererseits wird die Frage nach dem konkreten Vorgehen der in diesen Pro-
zess involvierten protestantischen Akteure in den wenigen bis dato vorliegenden,
mehrheitlich kirchenhistorischen Studien, die sich mit dem Themenfeld Protes-
tantismus undMitbestimmung auseinandersetzen, häufig nur amRande gestellt.34
So hält beispielsweise Traugott Jähnichen in seiner umfangreichen Untersuchung
zum Einfluss des Sozialen Protestantismus auf die Entwicklung des Mitbestim-
mungsrechts in der Bundesrepublik aus dem Jahr 1993 in Bezug auf die Verhand-
lungen um das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 und den Einfluss der Evan-
gelischen Kirche auf diese lediglich fest:

33 Vgl. C F : Kirchenrepublik Deutschland: Christlicher Lobbyismus: Eine An-
näherung, Aschaffenburg 2015, S. 9 ff.

34 Siehe unter anderem J : Vom Industrieuntertan zum Industriebürger (1993) und
A B : Sozialethik und Mitbestimmungsgesetzgebung: Zum Einfluss christ-
licher Soziallehren, Baden-Baden 1994. Die wenigen Arbeiten, die die Vielschichtigkeit der
kirchlichen Einflussnahme auf das Gesetzgebungsverfahren herausstellen, sind in der Regel nur
kürzere Beiträge, wie der von Walter Fuchs-Stratmann verfasste Beitrag über die Mitarbeiter-
vertretungen in der Evangelischen Kirche, der dem von HarryW. Jablonowski herausgegebenen
Sammelband zum Thema Kirchen und Gewerkschaften im Dialog lediglich als Exkurs angefügt
ist. Vgl. W F -S : Exkurs: Die Mitarbeitervertretung als betriebliche Inter-
essenvertretung der Beschäftigten in der Kirche, in: H W. J (Hrsg.): Kirche
und Gewerkschaften im Dialog, Bd. 1: Mitbestimmungsdiskussion und Ansätze kritischer So-
lidarität, Bochum 1987, S. 169–196.
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»Ihren Abschluss findet diese Auseinandersetzung im Vorfeld der Beschlussfassung des Be-
triebsverfassungsgesetzes. In einem Briefwechsel vom Sommer 1951 zwischen Adenauer und
dem damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Dibelius versicherte Adenauer, dass die CDU/CSU den
kirchlichen Wünschen Rechnung tragen wird und dem Verlangen des Rates, für die Kirchen
Ausnahmeregelungen zu schaffen, zustimmt.«35

Mit dieser Formulierung weist Jähnichen zwar auf einen wichtigen Teilaspekt
der kirchlichen Einflussnahme auf das Gesetzgebungsverfahren hin, doch ging
die Beteiligung der Kirchenvertreter an diesem Prozess deutlich weiter. Sie war
somit nicht allein auf diese Korrespondenz zwischen Regierungschef und Kir-
chenführung kurz vor Verabschiedung des Gesetzes beschränkt, sondern beglei-
tete den gesamten Gesetzgebungsprozess von Beginn an und unter Einbeziehung
einer ganzen Reihe kirchlicher Akteure.

Eine Untersuchung, die sowohl die Komplexität der kirchlichen Einflussnah-
me auf die die Mitbestimmung der Arbeitnehmer betreffenden Gesetzgebungs-
verfahren der 1950er und 1970er Jahre als auch die öffentlichen Äußerungen der
Kirche zur Mitbestimmungsfrage im Allgemeinen, und damit das Verhältnis die-
ser beiden Seiten kirchlichen Engagements zueinander in denBlick nimmt, ist bis-
lang ein Desiderat der historischen Forschung zur öffentlichenWahrnehmung des
Sozialen Protestantismus in der Bundesrepublik, der in der frühen Nachkriegszeit
vor allem von sozialstaatskritischen Stimmen geprägt war.36

Der Begriff des Sozialen Protestantismus meint dabei laut Jähnichen all die-
jenigen Initiativen des neuzeitlichen Protestantismus, »welche die seit dem Be-
ginn der Industrialisierung und Demokratisierung erforderlichen Neuorientierun-
gen der sozialen Gestaltung theoretisch und praktisch in Angriff genommen ha-
ben«37. Der Begriff selbst ist jedoch nicht unumstritten und konnte daher, wie
Rüdiger vom Bruch feststellt, nicht die Bedeutung erlangen, die auf katholischer
Seite, dem Sozialkatholizismus zukommt. Vielmehr, so vom Bruch, produziere er
auch innerkonfessionell eher Unübersichtlichkeit.38

35 J : Vom Industrieuntertan zum Industriebürger (1993), S. 355.
36 Vgl. C K : Der Protestantismus und die Debatten um den deutschen So-

zialstaat, in: C A /R A (Hrsg.): Teilnehmende Zeitgenossenschaft.
Studien zum Protestantismus in den ethischen Debatten der Bundesrepublik 1949–1989, Tübin-
gen 2015, S. 53–64.

37 J : Partnerschaft oder Partizipation (1999), S. 127.
38 Vgl. R V B : Evangelische Sozialpolitiker und die Gewerkschaftsbewe-

gung, in: F A /F S (Hrsg.): Sozialer Protestantismus und Gewerk-
schaftsbewegung, Köln 1994, S. 39–52, hier S. 39. Der Begriff des Sozialen Protestantismus
wurde vor allem von Jochen-Christoph Kaiser und Autoren aus dem Umfeld des Sozialwis-
senschaftlichen Instituts der EKD (SWI, heute: SI) geprägt. Vgl. J -C K :
Sozialer Protestantismus im 20. Jahrhundert: Studien zur Geschichte der InnerenMission 1918–
1945, Reprint (Erstausgabe 1989), Berlin, München und Boston 2018, N F
(Hrsg.): Sozialer Protestantismus im Kaiserreich: Problemkonstellationen – Lösungsperspek-
tiven – Handlungsprofile, Münster 2005 und T J : Sozialer Protestantismus
und moderne Wirtschaftskultur: Sozialethische Studien zu grundlegenden anthropologischen
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